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Einladung zur Mitgliederversammlung 2015 

Herzliche Einladung  
zur Mitglieder - und Informationsversammlung  

des RVM am Mittwoch, den 23. September 2015,  

im Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9—11, 50678 Köln 
 

Ab 10:00 Uhr laden wir Sie zu einem Stehkaffee ein. Wir beginnen unser Programm um 

10:30 Uhr mit einer Andacht. Gegen Mittag erwartet Sie ein kleiner Imbiss. Bitte berück-

sichtigen Sie bei Ihrer Tagesplanung, dass die Veranstaltung gegen 15:30 Uhr endet. 

 

Mitgliederversammlung 

1. Grußworte 

2. Bericht aus der Kirchenleitung, Finanzdezernent OKR Bernd Baucks  

3. Geschäftsbericht des Vorstandes 

4. Jahresrechnung 2014 

5. Bericht der Rechnungsprüfer über die Prüfung 2014 

6. Entlastung des Vorstandes für 2014 

7. Haushalt und Beitragstabelle 2016 

8. Wahlen zum Vorstand  
  

Informationsveranstaltung 

„Wahl oder Pflicht“ - Das Zusammenspiel von Verwaltung und 
Gemeindebüro im Kontext der Verwaltungsstrukturreform 

Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer und KV-Amtfrau Stefanie Erben,  

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung, GO-EKiR 

 

Workshop und Diskussion 
 

 

Im Anschluss ist Gelegenheit zur Aussprache. 
 

Ihre Anmeldung erbitten wir bis spätestens 14. September 2015  

per Email an unsere Geschäftsstelle: rvm@r-v-m.de. 
 

Machen Sie mit, lassen Sie sich diesen Tag nicht entgehen. 

Gäste sind natürlich wie immer herzlich willkommen. 
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Seit dem Jahre 2003 werden die Beiträge ohne weiteren Beschluss jeweils um den durch-

schnittlichen Prozentsatz der letzten Tariferhöhung der Entgelte der Angestellten angepasst. 

Danach sich ergebende Dezimalbeträge bis zu 0,49 € werden abgerundet und ab 0,50 € aufge-

rundet. Wir bitten Sie freundlich um Mitteilung, wenn sich Ihre Besoldungs- bzw. Entgelt-
gruppe ändern sollte. 
 

Ermächtigung zum Beitragseinzug mittels Lastschrift (SEPA-Lastschriftmandat) 
Hiermit ermächtige ich den Rheinischen Verband der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

evangelisch-kirchlichen Verwaltungsdienst, den Beitrag zu Lasten meines Kontos mittels Last-

schrift einzuziehen: 
 
 

Kontoinhaber/-in: ....................................................................................................  

Bankinstitut: ............................................................................................................  

IBAN:………………………………...……………………………….. BIC: ..........................................  

………………………………     ............................................................................................  

(Ort, Datum)                            (Unterschrift) 

Bitte senden Sie Ihren Antrag an: 

Rheinischer Verband der Mitarbeitenden (RVM) 
Geschäftsstelle  
Schirmerstr. 1a                                              Telefax: 02461 9748-99 
52428 Jülich                                                   E-Mail: rvm@r-v-m.de 

Be i tra gs gruppe BBO / BAT-KF / % Jahresbeitrag 2015

2.1 A 1 - A 6 / EG 1 - EG 5/ - 100 % 75,00 €                      

2.2 A 1 - A 6 / EG 1 - EG 5/ -  75 % 55,00 €                      

3.1 A 7 - A 9 / EG 6 - EG 9 / - 100 % 105,00 €                    

3.2 A 7 - A 9 / EG 6 - EG 9 /  - 75 % 77,00 €                      

4.1 A 10 - A 12 /EG 10 - EG 11 / - 100 % 133,00 €                    

4.2 A 10 - A 12 / EG 10 - EG 11 /  - 75 % 101,00 €                    

5.1 a b A 13 / EG 12 / - 100 % 163,00 €                    

5.2 a b A 13 / EG 12 /  - 75 % 123,00 €                    

6.3 Aus zubi l dende, Pra kti ka nte n -  €                          

6.4 Ruhe s tä ndl er, Rentner/-i nnen 26,00 €                      

6.5 Ni chterwerbs tä ti ge  / i n El te rnze i t 21,00 €                      
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Rheinischer Verband der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im evangelisch-kirchlichen 

Verwaltungsdienst 

Aufnahme-Antrag  
Persönliche Daten 

Name, Vorname: ..................................................................................................  

Geburtsdatum: .....................................................................................................  

Geburtsname: .......................................................................................................  

Straße, Hausnummer: ...........................................................................................  

PLZ, Wohnort: .......................................................................................................  

Tel. dienstlich: .......................................................................................................  

Tel. privat: .............................................................................................................  

E-Mail: ..................................................................................................................  

Aufnahme wird beantragt zum: ...........................................................................  

Dienststelle: ..........................................................................................................  

Dienstbezeichnung: ..............................................................................................  

Art der Tätigkeit: ...................................................................................................  
 

Angaben für die Beitragsfestsetzung (siehe Beitragstabelle): 

Besoldungs- / Entgeltgruppe: ...............................................................................  

wöchentliche Arbeitszeit od. Vergütungsbruchteil:  ……...… / ………. 

Zahlungsweise:        halbjährlich (Febr., Aug.) 

 

 jährlich (Febr.) 

 

…….……………………….…, den ……………………...        

 
 

………………………………………………………………... 
 (Unterschrift) 
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Grußwort des Vorsitzenden 

Grußwort des Vorsitzenden 

Foto: Andreas Buck 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die Texte zu „110 Jahre RVM“ als Schwerpunkt dieser 

Ausgabe, werden Sie sicher zum Schmunzeln bringen. 

Wir erlauben uns einmal in die Geschichte zurück zu 

schauen, wie es beispielsweise war vor fast 50 Jahren. 

Und doch hat das Eine oder Andere aktuellen Wert und 

scheint heute genauso zu passen wie damals. Vor allem 

haben mich diese Sätze aus dem Artikel von 1968 beson-

ders angesprochen: 

1. „Die schöpferische Verwaltungskunst fängt da an, 

wo das Gesetz aufhört.“ 

2. „Wie alle Kunst, ist auch das Verwalten nicht so sehr 

Sache des nüchternen Verstandes, sondern des mit-

fühlenden Herzens.“ 

3. „Wahre Verwaltungskunst ist nicht Technik und Routine, sondern letzten Endes liebendes 

Verstehen und selbstloses Dienen.“ 

Ich bin gespannt, was diese Sätze mit Ihnen machen. Schauen Sie selbst ab Seite 18. 
 

Apropos „passen“: Stimmt eigentlich Ihr Beitrag noch? Kommt Ihr Beitrag auch bei uns an? Hier 

und da ergibt sich ja mal eine Veränderung, hoffentlich für Sie positiv in Form einer höheren 

Besoldungs- oder Entgeltgruppe. Haben Sie dabei an Ihre Beitragsgruppe im RVM gedacht? 

Zahlen Sie Ihren Beitrag durch Überweisung und haben Sie diese auch vorgenommen? Wir ha-

ben bemerkt, dass uns hin und wieder Beiträge (noch) nicht erreicht haben. Deshalb schauen 

Sie mal auf Seite 16. Diese Seite hilft Ihnen sicher weiter. 
 

Schade ist, dass wir den 3. Rheinischen Verwaltungskongress absagen mussten. Viel lieber hät-

ten wir einen tollen Bericht darüber geschrieben. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 13. 
 

Dann gibt es Neues aus dem Dienst- und Besoldungsrecht. Da tut sich was in unserer rheini-

schen Kirche und wir nehmen die Gelegenheit wahr, etwas mit zu gestalten. Nähere Infos gibt’s 

dazu ab Seite 8. 
 

Der Vorstand des RVM hat sich in diesem Jahr auf seiner Klausurtagung mit Fragen der Zukunft 

unserer Verbandsarbeit beschäftigt. Wir haben uns mal Zeit genommen, um zu schauen, wo wir 

stehen und wo wir bzw. Sie hinwollen. Ich sage mal mutig: „Lassen Sie uns unsere Zukunft ge-

meinsam gestalten, denn wir tun dies für uns und unsere nachfolgende Generation.“ Wir neh-

men Sie mit ….auch auf Seite 12. 
 

Ihnen und Euch nun viel Freude bei der Lektüre und eine schöne Rest-Sommerzeit. 

Mit besten Grüßen 

Ihr  

Christian Preutenborbeck 
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Auftakt 

Auftakt 

ALLES  HAT  S E I N E  ZEIT  
 

In unserer schnelllebigen Zeit vergessen wir, worauf es 

wirklich ankommt: auf das Jetzt! Alle Hetze resultiert dar-

aus, dass wir nie im Hier und Jetzt leben. Wir meinen, wir 

verpassten etwas, wenn wir uns nicht schon jetzt mit dem 

Folgenden beschäftigten. Man lobt uns dann als weitsich-

tig und vorausschauend. Doch wer in die Weite schaut, 

nimmt nicht wahr, was ihm vor Füßen liegt, wer sich stets 

mit der Zukunft beschäftigt, schiebt die Verantwortung für 

die Gegenwart beiseite.  

 

Eine ganz andere Perspektive skizziert folgende kleine Geschichte: 

Ein Novizenmeister wurde von einem bekümmerten Mönch gefragt: Wie machst du das, immer 

so aufmerksam vor Gott und den Menschen zu sein? Der Meister antwortete: Ich bin einfach nur 

ganz gegenwärtig. Der Mönch erwiderte: Das bin ich doch auch. Nein, entgegnete der Meister: 

Wenn du aufstehst, dann gehst du schon. Und wenn du zum Stundengebet gehst, dann rennst 

du. Und wenn du in der Kapelle bist, denkst du schon an die Arbeit. Und wenn du bei der Garten-

arbeit bist, denkst du an die Studierstunde. Und wenn du bei den Studien angelangt bist, sehnst 

du dich nach der Mittagspause. Und wenn du isst, dann schläfst du schon. Du kannst Gott nicht 

begegnen, weil du den Augenblick vermeidest. Darum: Wenn du gehst, dann geh. Wenn du be-

test, dann bete. Wenn du arbeitest, dann arbeite und wenn du lachst, dann lache. Sei nur ganz in 

dem was du gerade tust, so wirst du bei Gott, bei dir selbst und bei den anderen sein.“ 

 

Leben im Vorhin oder Nachher, statt im Jetzt. Leben im Gestern oder Morgen, statt im Heute. 

Wer den Bezug zur Gegenwart verliert, verliert den Bezug zu ich selbst, zu anderen und auch zur 

Gegenwart Gottes. 

 

Lassen Sie sich einmal einladen, einen Text im Buch des Predigers (AT) Kapitel 3, Verse 1-9, zu 

lesen und die Unterscheidung der Zeiten zu lernen, denn:  „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 

Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“.  

Weil es übrigens nichts Neues unter der Sonne gibt, alles war – auf je seine Weise – schon ein-

mal da! 

 

Pfarrer Klaus Schilling, Mettmann 
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Aktuelles  aus dem Dienst- und Besoldungsrecht 

Besoldungserhöhung ab 1.6.2015 

Sie haben vermutlich schon Ihrer Abrechnung entnehmen können, dass sich die Gehälter der 

Beamtinnen und Beamten sowie Pfarrerinnen und Pfarrer der Rheinischen Kirche wie beim Land 

NRW zum 1.6.2015 um 1,9 % erhöht haben. Die entsprechende Verfügung dazu stand im KABl 

Nr. 7/2015. Für 2016 sind ab 1.8. weitere  2,1 % beschlossen.  
 

Neues Laufbahnrecht für die Ev. Kirche im Rheinland 

Neu ist, dass wir derzeit in der Rheinischen Kirche an der neuen Laufbahnverordnung arbeiten. 

Das Land NRW hat auch hier Neues auf den Weg gebracht und die Rheinische Kirche arbeitet 

zur Zeit an der neuen Textfassung für das Rheinische Laufbahnrecht. 

Interessant ist dabei u. a. ein Aspekt, nämlich Rechtsgrundlagen für eine Qualifikation zum hö-

heren Dienst. Das ist neu. Bislang gilt die Prüfung für den gehobenen Dienst als Voraussetzung 

für eine Beförderung auch in Stellen des höheren Dienstes. 
 

So lautet praktisch die neue Regelung für das Land NRW folgendermaßen: 

§ 38  

Aufstieg in die Laufbahngruppe des höheren Dienstes durch modulare Qualifizierung 

(-Auszug-) 

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn des gehobenen Dienstes können in eine Laufbahn des höheren 

Dienstes derselben Fachrichtung aufsteigen, wenn 

1. sie nach ihrer Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 

2. ihnen seit mindestens zwei Jahren ein Amt der Besoldungsgruppe A12 oder ein Amt mit höherem End-

grundgehalt verliehen ist, 

3. sie in einem Auswahlverfahren zu einer modularen Qualifizierung zugelassen worden sind, 

4. sie diese erfolgreich absolviert haben und 

5. sie sich anschließend in einer mindestens zehnmonatigen Erprobung in den Aufgaben der neuen Laufbahn-

gruppe bewährt haben. Zeiten der Bewährung in Aufgabenbereichen des höheren Dienstes, die nach Zulas-

sung, aber vor Abschluss der modularen Qualifizierung abgeleistet werden, können auf die zehnmonatige 

Erprobungszeit angerechnet werden. 

(2) Die modulare Qualifizierung muss geeignet sein, in Verbindung mit der bisherigen Ausbildung, den sonsti-

gen Qualifizierungen und den bisherigen beruflichen Tätigkeiten zu einer erfolgreichen Wahrnehmung eines 

Amtes der Laufbahn des höheren Dienstes zu befähigen. Für Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst kann die 

für die Ordnung der Laufbahn zuständige oberste Dienstbehörde in einer Rechtsverordnung gemäß § 6 des 

Landesbeamtengesetzes Anforderungen an die Qualifizierungsinhalte der Module und die Feststellung des 

Erfolgs regeln. Diese soll Regelungen für Ausnahmen von der Teilnahme an einzelnen Modulen enthalten, 

sofern an gleichwertigen Fortbildungen bereits vor der Zulassung zur modularen Qualifizierung teilgenom-

men wurde oder der Inhalt der dort vermittelten Module bereits im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit erlernt 

wurde. 

Aktuelles aus dem Dienst- und Besoldungsrecht 
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Aktuelles  aus dem Dienst- und Besoldungsrecht 

(3) Sofern Regelungen in einer Rechtsverordnung gemäß § 6 des Landesbeamtengesetzes nicht erlassen 

worden sind, sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung entscheidet die oberste Dienstbehörde oder die 

von ihr bestimmte Stelle über die Anforderungen an die Qualifizierungsinhalte und die Feststellung des Er-

folgs sowie über Ausnahmen von der Teilnahme an einzelnen Modulen. Bei Laufbahnen besonderer Fachrich-

tung sollen sich innerhalb der Landesverwaltung die obersten Dienstbehörden hierfür auf gemeinsame Rah-

menbedingungen für die modulare Qualifizierung und deren Erfolgsfeststellung verständigen. 

Der RVM ist derzeit mit den Kolleginnen und Kollegen des vkm-Dienstrechtsausschusses mit 

dem zuständigen Dezernat des LKA im Gespräch, um für die Ev. Kirche im Rheinland angemesse-

ne Regelungen auszuarbeiten. 

Es ist dabei besonders im Blick, dass Regelungen den Verhältnissen der Ämter und Einrichtun-

gen innerhalb der EKiR Rechnung tragen müssen. Hier ist es nach unserer Auffassung aufgrund 

der kirchlichen Strukturen nicht zweckmäßig, das staatliche Recht 1:1 zu implementieren, allein 

schon deshalb, weil es keine direkten Durchgriffsmöglichkeiten der Landeskirche bezüglich der 

Qualifizierung von Personal in den Kirchenkreisen gibt. Es gilt deshalb zu vermeiden, dass even-

tuelle kirchliche Neuregelungen am Ende in der Praxis leerlaufen, weil sie keine Akzeptanz fin-

den. 

In unserer Stellungnahme zu den vorliegenden Entwürfen gehen wir daher insbesondere auf 

zielführende Lösungsansätze ein, die auch in der Praxis umsetzbar sein können. 
 

Neues Besoldungs- und Versorgungsrecht 

Die Synode der EKD hat im November 2014 das Besoldungs- und 

Versorgungsgesetz der EKD (BVG-EKD) beschlossen. Damit einher 

geht nun die Notwendigkeit zur Schaffung eines rheinischen Aus-

führungsgesetzes (AG.BVG-EKD) im Verfahren gem. Art. 10a Abs. 

2 GO-EKD. Hier ist der RVM mit den Kolleginnen und Kollegen 

des vkm-Dienstrechtsausschusses ebenfalls frühzeitig in die Bera-

tung einbezogen und mit dem zuständigen Dezernat im guten 

Gespräch. Wunsch ist es, EKD-weit zu möglichst einheitlichen 

Regelungen zu kommen, auch und gerade mit Blick auf die Besoldung, Versorgung und Beihilfe. 

Wir haben in unserer Stellungnahme entsprechende Hinweise gegeben und werden diese im 

Beratungsprozess vertiefen. Zunächst ist das Ziel, dass die Landessynode im Januar 2016 das 

Ausführungsgesetz beschließt, um dann in einem weiteren Beratungszeitraum im Rahmen eines 

Prüfauftrages die Frage zu klären, ob die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfar-

rer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten künftig im Sinne des Besoldungs- und 

Versorgungsgesetzes der EKD am Recht des Bundes zu orientieren. Das sollte dann auch Ent-

scheidungen über das Beihilferecht implizieren. (vgl. Beschluss 17 Landessynode 2015) 

Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass wir generell und gerade zu diesen Themen so-

wohl mit der Pfarrvertretung der Ev. Kirche im Rheinland wie auch mit dem zuständigen Dezer-

nat in einem guten und vertrauensvollen Gespräch sind. 

Hier zeigt sich einmal mehr, dass die Arbeit unseres Verbandes anerkannt wird, dass wir unserer 

Aufgabe gemäß rechtzeitig in die Beratungsprozesse eingebunden werden und wir im Sinne 

einer Gemeinschaft des Dienstes zusammenarbeiten. 
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Verbandsnachrichten 

 

70 Jahre beim RVM ist: 

Walter Jagdmann, Köln 

 

60 Jahre beim RVM sind: 

Günter Kaspar, Bad Kreuznach 

Günter Rogall, Bonn 

Christa Wallrabe, Köln 

 

50 Jahre beim RVM ist: 

Helmut Kroseberg, Hilden 

 

40 Jahre beim RVM sind: 

Hans-Dieter Bongarts, Duisburg 

Ruth Danowski, Wuppertal 

Ursula Krieger, Gummersbach 

Dietmar Ludt, Marpingen 

Klaus Manz, Leverkusen 

 

 

30 Jahre beim RVM sind: 

Cornelia Ciesla, Euskirchen 

Jürgen Fröhlich, Haan 

Sabine Rönchen, Kempen 

Bärbel Schröder, Duisburg 

Gitta Stender, Bergisch-Gladbach  

Eleonore Störk, Wilhelmshaven 

Wilfried Stoll, Remscheid 

 

25 Jahre beim RVM sind: 

Monika Bräuer, Hilden 

Elke Eumann, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Ilse Gütgemann, Bad Honnef 

Ingrid Valka, Oberhausen 

Hans-Peter Walldorn, Essen 

 

20 Jahre beim RVM sind: 

Anita Gläser, Leverkusen 

Beate Wegmann-Steffens, Burscheid 

 

Verbandsjubiläen im 2. Halbjahr 2015 

 

Mit Trauer haben wir erfahren, dass unser Mitglied  

Helene Schumacher aus Wiehl 

 im Mai im Alter von 87 Jahren verstorben ist. 

Sie war 38 Jahre Mitglied im RVM. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: 

Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Psalm 31, 15 
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Verbandnachrichten 

Neue Mitglieder im Verband 

Monika Baur Ev. Kirchengemeinde Übach-Palenberg  

Claudia Janello Ev. Kirchengemeinde Köln-Mauenheim-Weidenpesch 

Stephan Jenischewski Landeskirchenamt 

Stefanie Noack Ev. Kirchenkreis Kleve 

 

Wir heißen unsere neuen Mitglieder sehr herzlich willkommen.  

Schön, dass Sie dabei sind! 

Bestandene Prüfungen 

Die Abschlussprüfungen der Ausbildung zur/zum Verwaltungsfach- 

angestellten in der Ev. Kirche im Rheinland haben bestanden: 
 

Aydin, Volkan Ev. Kirchenkreis Essen 

Beiner, Daniel Ev. Kirchenkreis Krefeld-Viersen 

Bergerhoff, Christian Ev. Kirchenkreis Kleve 

Hellfeier, Scarlett Alice Ev. Kirchenkreis Duisburg 

Jenischewski, Stephan Landeskirchenamt Düsseldorf 

Patorra, Nicola Herbert Diakonie Wuppertal 

Rezer, Kristina Ev. Kirchenkreis Düsseldorf 

Stabbert, Julian Verwaltungsamt des Kirchenkreises An der Agger 

Wirschem, Melina Ev. Gemeindeverband Koblenz 

Wir gratulieren recht herzlich zur bestandenen Prüfung.  

Wir freuen uns mit Ihnen und wünschen Ihnen für den  

weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und Gottes Segen. 
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Bericht aus dem Vorstand 

Im Juni hat sich der Vorstand zu seiner jährlichen Klausurtagung in 

Heimbach/Eifel getroffen. Unser Thema war: Was ist uns in Zukunft für 

unsere Verbandsarbeit wichtig? Was müssen wir als Vorstand dafür 

tun?  

Wir hatten uns dazu einen Moderator eingeladen, Herrn Georg Nebel 

(Supervisor, Berater) der uns dabei begleiten sollte und mit Anstößen 

von außen auch helfen konnte, diesen Prozess in strukturierter Form zu 

eröffnen.  

Zu Beginn wurde deutlich, dass wir in unserem Kopf immer wieder die Vermischung hatten zwi-

schen unserer Zuständigkeit in unseren Verwaltungseinheiten und der Verantwortung die wir 

dort haben und der Frage, was wir als RVM dazu denken, was unsere Aufgabe dabei ist. Es 

bleibt festzustellen, dass diese Engführung des Denkens zum einen notwendig ist für den RVM 

und seine Existenz, zum anderen aber auch nicht immer möglich ist – und vielleicht auch nicht 

notwendig. 

Wir haben u.a. in ersten Schritten überlegt: 

� Wer sind unsere Mitglieder? 

� Was erwarten unsere Mitglieder von uns als Vorstand? 

� Wie werden wir insgesamt in der Ev. Kirche im Rheinland wahrgenommen? 

� Was ist unsere Identität? 

� Was für Konzepte haben wir? Haben wir dafür auch Strategien diese umzusetzen? 

� Sind unsere Abläufe in der Verbandsarbeit gut? Was kann und muss optimiert werden? 
 

Wir haben unter vier Überschriften „Stärken - Schwächen - Chancen - Gefahren“ noch enger 

geführt überlegt, wie wir unseren RVM und unsere Arbeit als Vorstand da einordnen können.  
 

Nach einer weiteren Diskussionsrunde mussten wir uns nun 

nach „Anweisung“ des Moderators entscheiden, welche drei 

Ziele wir innerhalb eines Jahres anpacken und bearbeiten wol-

len, so dass wir in den Bereichen deutliche Veränderung spüren. 

Und das Ergebnis dazu für uns im Vorstand ist nun dieses (es 

sind vier Ziele geworden!) 

1. Wir möchten die Seminare deutlich – verstärken für unsere 

    Mitglieder ein gutes Angebot vorhalten. 

2. Wir möchten Mitglieder gewinnen – neue Wege dafür finden. 

3. Wir möchten unsere Öffentlichkeitsarbeit deutlich verbessern 

    und ggf. auch erweitern. 

4. Wir möchten die Teilnahme bei Mitgliederversammlungen und anderen Veranstaltungen 

erhöhen – und auch im Vorstand eine höhere Präsens in den Sitzungen erreichen. 

Bericht aus dem Vorstand 
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Änderungsmeldung 

Die Änderungsmeldung finden 
Sie auch auf unserer Homepage. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vielleicht hat sich in den vergangenen Monaten und / oder Jahren mal etwas Positives in Sachen 

Vergütung und Gehalt getan? Haben Sie dabei zufällig daran gedacht, ob sich das auf Ihre Bei-

träge beim RVM auswirkt?  

Sie wissen ja wie das ist. Wir versuchen mit ganz wenig Geld auszukommen und halten deshalb 

auch die Beiträge sehr niedrig. Kein Vergleich zu dem, was man zum Beispiel in einer Gewerk-

schaft zahlen dürfte. 

Deshalb bitten wir alle lieb, nett und freundlich mal zu prü-
fen, ob Ihr Beitrag noch stimmt und uns eine Rückmeldung 
zu geben, wenn sich etwas verändert hat, Sie also zum Bei-
spiel eine höhere Entgeltgruppe oder Besoldungsgruppe 
erhalten haben oder von Teilzeit auf Vollzeit gewechselt 
sind. Das wäre uns eine große Hilfe und spart uns den indivi-
duellen Brief an jeden Einzelnen. 

Falls Sie nicht genau wissen, wie Sie eingestuft sind, dann 

können Sie natürlich gern nachfragen. Kristina Andres pflegt 

für Sie und uns die Mitgliederdaten. Sie erreichen Sie über 

Telefon (02461/9748-19) oder Email: andres@kkrjuelich.de. 
 

Sie können außerdem die Gelegenheit nutzen und am Lastschriftverfahren teilnehmen. Das 

würde ebenso zur Vereinfachung beitragen, wenn Ihr Beitrag einmal im Jahr oder halbjährlich 

eingezogen werden kann. 

Wenn sich etwas geändert hat und / oder Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen können, dann 

seien Sie so lieb und füllen dazu die beigefügte Änderungsmeldung aus und senden, mailen oder 

faxen Sie diese an den RVM. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

 
 

Stimmt eigentlich Ihr Beitrag noch? 

Stimmt eigentlich Ihr Beitrag noch? 

Werden auch Sie Mitglied im RVM 
und unterstützen Sie die wichtige Arbeit 

des Berufsverbandes. Helfen Sie mit, 
Ihre Interessen stark zu vertreten. 
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3. Verwaltungskongress abgesagt 

Wir haben uns mit Herrn Nebel für die Klausurtagung im kommenden Jahr verabredet, um zu 

schauen, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Und wenn Sie sich als Mitglied nun fragen, warum 

das alles ist, oder auch ob das nicht zu viel ist, oder was hat das mit mir zu tun, dann möchten 

wir Sie herzlich einladen, darüber mit uns weiter nachzudenken. Denn tatsächlich ist es nicht 

immer einfach, wirklich zu wissen, was Sie als Mitglied von uns erwarten, was Sie brauchen, um 

sich mit uns als RVM zu identifizieren. Und was wir tun können, damit eine Mitgliederversamm-

lung ein lohnendes Ziel ist, einen Tag dort zusammen zukommen und gemeinsam für unsere 

Interessen zu werben und zu arbeiten. 
 

Natürlich hat uns dabei sehr bewegt, dass wir kurz vor dieser Klausurtagung den 3. Rheinischen 

Kongress absagen mussten mangels Anmeldungen von Teilnehmenden. Überfrachten wir auch 

schon unsere Mitglieder mit Angeboten? Muten wir uns alle zu viel zu neben den vielen Prozes-

sen und Veränderungsstrukturen in unseren Verwaltungen? Was können wir für einen Aus-

gleich dazu bieten? 
 

Liebes Mitglied, bitte sprecht uns Vorstandsmitglieder an – Ihr wisst gerade gar nicht, wer im 

Vorstand ist? Dann schaut auf unsere Internetseite www.r-v-m.de/seiten/verband-01.html. 
 

Wir im Vorstand können dann richtig gute Arbeit machen, wenn wir 

von Ihnen/Euch gesagt bekommen, was Eure Wünsche sind und dann 

haben wir in einem Jahr hoffentlich unsere ersten Ziele erreicht und 

wir können bei der Vorstandsklausur im kommenden Jahr neue Ziele 

formulieren und in Angriff nehmen. 

3. Verwaltungskongress abgesagt….. 

Wirklich schade. Gern hätten wir an dieser Stelle einen fulminanten Bericht über unseren 3. 

Rheinischen Verwaltungskongress gebracht. Doch leider sind wir in die schwierige Lage gekom-

men, den Kongress mangels ausreichender Teilnehmerzahl absagen zu müssen. 

Das hat uns doch nachdenklich gemacht, warum sich so wenig Kolleginnen und Kollegen anmel-

den konnten. 

Es tut uns natürlich leid für all diejenigen, die mit zu Recht großen Erwartungen auf diesen Tag 

schauten und diejenigen, die erst gar nicht in die Lage kamen sich anmelden zu können. 

Vielleicht haben Sie die Gelegenheit uns mal Ihre Rückmeldung zu geben, woran es denn gele-

gen hat, dass Sie nicht kommen konnten?! Das würde uns bei der Beurteilung sicher helfen. 

Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass wir mit unseren Inhalten unbedingt gute Themen und 

Referenten am Start hatten. Und umso mehr ist uns daran gelegen, dass wir diese guten The-

men keineswegs unter den Tisch fallen lassen, sondern versuchen in anderer Form oder zu ei-

nem späteren Zeitpunkt erneut anzubieten. 

Vielleicht kommt Ihnen ja dazu eine passende Idee.  

Zögern Sie nicht und geben Sie uns einen Hinweis. 
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 Ich bin Mitglied im RVM 

Ich bin Mitglied im RVM  

Hallo, sehr geehrte RVM-Mitglieder. 

Darf ich mich kurz vorstellen? 

Mein Name ist Rabea Feldberg. Ich bin 26 Jahre alt und 

bin seit dem Jahre 2008 im Landeskirchenamt der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland tätig. Zurzeit arbeite ich im 

Kirchenkreisdezernat. 

Auf den RVM bin ich durch Kolleginnen und Kollegen 

aufmerksam geworden, die bereits Mitglieder im RVM 

sind. Schon als Jugendliche habe ich Eindrücke von der  

Wichtigkeit von Interessenvertretungen und deren Mög-

lichkeiten, Einfluss auf Arbeitsbedingungen zu nehmen, 

das Miteinander zu fördern und auch bei Konflikten zu 

helfen, gewinnen können, weil mein Vater Vorsitzender 

des Bezirksverbandes Düsseldorf im BDZ (Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft) ist. Gewerk-

schaftsarbeit war und ist im familiären Umfeld ein wichtiges Thema. Ich bin seit dem Jahre 2012 

Mitglied der Mitarbeitervertretung im Landeskirchenamt und so ist für mich der Beitritt zum 

RVM ein sich logisch anschließender Schritt gewesen.  

Für mich ist es beruhigend zu wissen, dass ich einen Ansprechpartner habe, der mir bei berufs-

relevanten rechtlichen Fragen zur Seite steht. Der RVM bietet mir darüber hinaus auch die Mög-

lichkeit, über aktuelle Themen der Rheinischen Kirche informiert zu sein, neue Menschen ken-

nen zu lernen und mich besser mit anderen zu vernetzen. Da ich ein Dualstudium an der Fach-

hochschule für öffentliche Verwaltung für die gehobene Beamtenlaufbahn vieler verschiedener 

Behörden absolviert habe, fehlt mir bedauerlicherweise der Kontakt zu Kolleginnen und Kolle-

gen in den anderen kirchlichen Verwaltungsämtern. Die Teilnehmer an kirchlichen Lehrgängen 

haben in dieser Hinsicht sicherlich einen größeren Vorteil, um beispielsweise Fragestellungen 

unmittelbar untereinander, sozusagen auf dem “kurzen Dienstweg” klären zu können. Ich hoffe, 

durch meine Mitgliedschaft beim RVM unter anderem auch diese Lücke schließen zu können. 

Insbesondere werde ich mich bemühen, selbst neue Ideen und Aspekte einzubringen, von de-

nen auch andere Mitglieder profitieren können.  

Aus den Erfahrungen meiner MAV-Tätigkeit habe ich gelernt, dass es für den Einzelnen immer 

sehr schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen und zu Verbesserungen von Arbeitsbedingungen 

beizutragen. Gemeinsam, in der Gruppe organisiert und  mit der Unterstützung von engagierten 

Kolleginnen und Kollegen, ist es vielfach einfacher, Ideen zu realisieren und Ziele zu erreichen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Rabea Feldberg 
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??? 

Stimmt eigentlich Ihr Beitrag noch? 

Bitte umblättern ... 


